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An                    

(Name des Energieversorgungsunternehmens)

(Anschrift )

                                                                               (Datum)                         

Verbrauchsstelle: (....)

Kundennummer: (....)

Sehr geehrte Damen und Herren,  

bekanntlich beziehe ich durch Ihr Unternehmen die Energieversorgung (alternativ: Erdgas/Strom) für meine oben angegebene Verbrauchsstelle als Haushaltskunde. Insoweit hatte ich Ihnen bereits in der Vergangenheit mitgeteilt, dass ich den von Ihnen verlangten Energiegesamtpreis ab (Datum des ersten Widerspruches) gemäß § 315 Abs. 1 und Abs. 3 BGB wegen Unbilligkeit widerspreche und Sie zur Offenlegung Ihrer Preiskalkulation aufgefordert habe.

Bis zum heutigen Tage haben Sie eine Offenlegung Ihrer Kalkulationsgrundlagen nicht vorgenommen.

Darüber hinaus mache ich ergänzend geltend, dass der durch Sie verlangte (Erdgas-/Strom-) preis auch gemäß § 19 Abs. 4 Nrn. 2 und 3 GWB und § 29 GWB n. F. missbräuchlich überhöht und damit im Sinne des § 134 BGB im Umfang der Überhöhung nichtig ist. 

Der Verstoß gegen das Kartellrecht ist dadurch begründet, dass Ihr Angebot von (Strom/Gas) an mich als Haushaltskunden  innerhalb des Gesamtspektrums des (Strom-/Gas-) angebotes auch durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (z. B. BGH vom 04.11.2003 in WuW/E DE-R 1206, 1207) als eigener sachlich relevanter Markt eingestuft wird und damit kartellrechtlich ebenfalls überprüft werden muss.

 Der Bundesgerichtshof hat insoweit in der zitierten Entscheidung ausgeführt, dass „die typischerweise jahrzehntelangen Gebietsmonopole ersichtlich stark nachwirken, was damit zusammenhängen mag, dass der Verbraucher bei der Stromversorgung und der Energieversorgung überhaupt wegen ihrer elementaren Bedeutung für die Sicherheit der Lebensgrundlagen dazu neigt, am Vertrauten und Bewährten festzuhalten.(...) Das entspricht auch  insofern den tatsächlichen Gegebenheiten, als die Alternative „Durchleitung“ der Energie eines anderen Anbieters tatsächlich nur eine rechtliche Fiktion darstellt, die an der faktischen Versorgung durch den Betreiber des lokalen oder regionalen Netzes nichts ändert“.

Somit liegt eine netzbezogene räumliche Marktabgrenzung nach den Netzgebieten der früheren Gebietsversorger vor ( OLG Düsseldorf, Beschluss vom 23.11.2005, WuW/E DE-R 1639, 1642 und LG Frankfurt a. M. Beschluss vom 07.03.2007, RdE 2007, 242, 244). Ihre Marktbeherrschung ergibt sich dabei aus Ihrem Marktanteil von mindestens einem Drittel des hiesigen (Gas-/Strom-) Marktes. Andernfalls wollen Sie mir gegenüber prüffähig nachweisen, dass Ihr Marktanteil bei der Versorgung von Haushaltskunden mit (Gas/Strom) unter einem Drittel gelegen ist.

Hinzu kommt, dass bei der Anwendung der räumlichen Vergleichsmarktmethode aufgrund der Erhebungen des Bundeskartellamtes viele (oder: die Energieversorgungsunternehmen - Name, Ort)  Energieversorgungsunternehmen deutlich günstigere Preis als Sie an Haushaltskunden für die Belieferung von (Gas/Strom) bei einem Jahresverbrauch von (...) kWh anbieten. 

 Dabei weise ich darauf hin, dass Sie nicht berechtigt sind, Ihre Preissteigerungen mit der Erhöhung Ihrer Kosten ( oder :  konkretes Kostenargument Ihres Versorgers, soweit bereits durch diesen vorgetragen) zu rechtfertigen, da diese Erhöhungen ganz oder teilweise vermeidbar waren bzw. geringer als Ihr Preiserhöhungsverlangen ausgefallen sind (oder: Sie Ihre höheren Beschaffungskosten hätten vermeiden können, indem Sie die Möglichkeit günstigerer Beschaffung am Markt nicht genutzt haben).

Für mich besteht daher auch kartellrechtlich keine Verpflichtung auf Zahlung Ihrer erhöhten Energiepreise. 

Vielmehr behalte ich mir ausdrücklich vor, nach § 33 Abs. 1 und Abs. 3 GWB innerhalb der dreijährigen Verjährung gemäß §§ 195, 199 BGB die von mir überzahlten Beträge von Ihnen erstattet zu verlangen.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

